
Hans Sachsens „Proviant- und Mummenplatz": „Und
wenn dann einer aus tet baden, so kam alsdann ein

frischer Herr, bis daß man im auch zwag und scher".

Jetzt aber bedeutet es gewöhnlich bezahlen müssen, was

ein anderer verschuldet hat. Zur Erklärung dessen wird
wohl nicht mit Unrecht an das „Ausbad" erinnert, mir
dem im Mittelalter jede große Hochzeit schloß. Einer

oder mehrere der Hochzeitsgäste mußten nämlich am letzten

Festtage, an welchem die Braut feierlich in ein Bad ge¬

leitet wurde, einen Nachschmaus geben, der bei der Menge

der Gäste oft ziemlich kostspielig ward. Eine alte Hoch¬

zeitsordnung verordnet, daß bei der Hochzeit nicht mehr

als 32, bei dem Ausbade nicht mehr als 16 Schüsseln

aufgetragen werden sollen. Die Verpflichtung zur Ver¬

anstaltung eines solchen Schmauses ward daher begreif¬

licherweise oft als eine drückende Last empfunden, und so

wird die übertragene Bedeutung des Wortes „ausbaden"

leicht erklärlich. (Weiteres in Lyons Icitschr. f. d. d. Unterr.
XVII, S. 529, XIX, S. 193, XX, S. 520, XXI, S. 487.)

11. Ein Ausbund von Gelehrsamkeit.

A^usbund kommt von ausbinden und bezeichnet das

^Azwölfte Stück vom Dutzend, das bei Messern, Gabeln,

Löffeln und anderen Verkaufsgegenftänden als Schaustück

auf die Papierhülle gebunden wurde. Bereits im 16. Jahr¬

hundert findet es sich in übertragener Bedeutung, so bei

Josua Maaler, Die Teutsch Sprach, Zürich 1561: „ein
Ausbund aller Schöne", ferner in späterer Zeit bei Stieler,
Der deutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder

deutscher Sprachschatz, Nürnberg 1691: „Ausbund aller
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